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Allgemeines 

Der Spielbetrieb auf Kreisebene wurde entsprechend dem 

Beschluss des WTTV-Vorstandes für Sport bis 31.12.2020 

unterbrochen. Wegen der Einzelheiten wird auf die beigefüg-

te Anlage hingewiesen. 

Aus gegebenem Anlass bitten wir generell darauf zu achten, 
dass sämtliche nach WO I 5.3, I 5.3.1 geforderten Angaben 
(Spielbeginn, Spielende, Angaben zu Trikots, Zählgeräten 
oder Umrandungen) auf dem Spielbericht eingetragen 
werden. Sofern der Spielbericht keine vorgegebenen Felder 
zum Ankreuzen enthält, sind diese Angaben dennoch 
zusätzlich schriftlich anzugeben. Andernfalls sieht die WO 
eine Ordnungsstrafe von 10 EUR und im Wiederholungsfall 
von 20 EUR gemäß A 20.1.10 vor. Darüber hinaus möchten 
wir nochmals darauf hinweisen, dass der Spielbericht von 
beiden Mannschaftsführern und ggf. dem OSR zu 
unterschreiben ist. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie die 
vollständige und inhaltliche Richtigkeit der Eintragungen 
(siehe WO I 5.3). 

Neben dem häufig genutztem Spielformular zum 
Braunschweiger Spielsystem, das keine vorgedruckten 
Felder für die o.g. Angaben enthält, ist auch ein Formular mit 
Ankreuzfeldern erhältlich. Siehe hierzu zum Beispiel: 
https://nrw-tischtennis.de/braunschweiger-system, 
bereitgestellt durch Ludger Strahl. Ebenso gibt es Universal 
Spielblöcke, die das Braunschweiger System und 
Ankreuzfelder enthalten. 

Bitte informieren Sie Ihre Mannschaftsführer nochmals, um 
unnötige Ordnungsstrafen zu vermeiden. 

Herren- 3. Kreisklasse 

Auch in der 3. Kreisklasse wird der Spielbetrieb der ange-

fangenen Runde entsprechend des Beschlusses des WTTV 

in der Rückrunde fortgesetzt. Ein entsprechender Spielplan 

wird noch erstellt. Die zunächst vorgesehene Neueinteilung 

der Gruppen zu Rückrunde unterbleibt. 

Jungen - Klassen 

Aufgrund der stark unterschiedlichen Anzahl an ausgetrage-

nen Spielen bieten wir den Vereinen die Möglichkeit, die 

Mannschaften für die 2. Serie neu zu melden.  

Entweder für die Kreisliga mit der Option zum Aufstieg in die 

Bezirksklasse bzw. –Liga oder in die Kreisklasse. 

Die Spielsysteme ergeben sich dann aus der Anzahl der 

gemeldeten Mannschaften. Dabei ist das Ziel möglichst 

kleine Gruppen zu bilden, damit wir parallel zum Spielbetrieb 

der Erwachsenen wieder beginnen können. 

Diese Meldung muss bis spätestens 12.12.2020 beim Jun-

genwart Peter Markwitz per Mail eingegangen sein. 

 

 

Jungen 15 Kreisklasse 2 

Ergebniskorrektur: 
PSV Oberhausen - MTV Dinslaken 9:0 W 

Grund: Wertung unter Hinweis auf WO E 3.2 und E 4 
(falsche Einzelaufstellung). Falsche Einzelaufstellung der 

Gastmannschaft (Kaya spielte vor Skerswetat). 

Handicap-Pokal 

Wie bereits in der Kreiszeitung Nr. 2 mitgeteilt, wird der 

Wettbewerb erst im April nächsten Jahres gestartet und der  

Meldezeitraum ist bis zum 31.03.2021 verlängert. 

Auf die beim letzten Kreistag beschlossene Änderung des 

§ 5 Absatz 1 der zusätzlichen Spielordnung des Kreises wird 

hingewiesen.  

Ranglistenspiele Nachwuchs 

Es ist geplant, die Ranglistenspiele des Nachwuchses ab 

Januar durchzuführen. Die Einladung hierzu erfolgt durch 

den Jugendausschuss, es gibt keine freie Meldung. Bitte 

teilen Sie dem Jugendwart Peter Wiemer 

(Peter.Wiemer@wttv.de) mit, wenn Ihnen Spieler/innen 

bekannt sind, die an den Ranglistenspielen n i c h t  teilneh-

men möchten. 

WTTV-Pokal/Herren 

Für diesen Wettbewerb hat nur ein Vereins gemeldet. Der 

TTV Fortuna Oberhausen wird dem Bezirk für die Runde auf 

Bezirksebene gemeldet. 

Kreisklassen-Pokal 

Es ist beabsichtigt, die Halbfinalspiele zu gegebener Zeit 

neu zu terminieren.  
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Zahlungen an die Kreiskasse 

TTF Sterkrade 100 € Ihre 1. Herrenmannschaft trat 

zum Spiel gegen MTV Dinsla-

ken IV nicht an 

Post SV Oberhausen 50 € Ihre 4. Herrenmannschaft trat 

zum Spiel beim TV Voerde V 

nicht an 

PSV Oberhausen 100 € Ihre 4. Herrenmannschaft trat 

zum Spiel bei TTS Duisburg 

nicht an 

DSC Kaiserberg 100 € Ihre 2. Herrenmannschaft trat 

zum Spiel beim SV Spellen 

nicht an 

PSV Oberhausen 20 € Ihre 1. Jungen 15 - Mannschaft 

trat zum Spiel gegen die 3. 

Jungen 15 – Mannschaft der 

SpVgg. Meiderich 06/95 am 

19.09.2020 nicht an. 

PSV Oberhausen 10 € Keine Angaben im Spielbericht 

zu Trikots, Zählgeräten oder 

Umrandungen beim Spiel der 1. 

Jungen 15 – Mannschaft gegen 

MTV Rheinwacht Dinslaken am 

26.09.2020 (Verstoß gegen WO 

I 5.3, I 5.3.1).  

MTV Dinslaken 10 € Falsche Einzelaufstellung im 

Spiel gegen die 1. Jungen 15 – 

Mannschaft des PSV Oberhau-

sen am 26.09.2020. 

TTF Sterkrade 20 € Ihre 1. Jungen 13 - Mannschaft 

trat zum Spiel gegen die 1. 

Jungen 13 – Mannschaft von 

STV Hünxe am 26.09.2020 

nicht an. 

TTC Union Mülheim 20 € Ihre 1. Jungen 13 - Mannschaft 

trat zum Spiel gegen die 1. 

Jungen 13 – Mannschaft der 

DSC Kaiserberg am 26.09.2020 

nicht an. 

 

gez. Wilhelm Neubert 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch 
das zulässige Rechtsmittel. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Wi-
derspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter 
oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder 
telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die 
dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein 
Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintli-
cher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat 
dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- 
und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung 
(siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchaus-
schuss des Bezirks Düsseldorf (Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 
40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de)) zu richten.. 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB ver-
tretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der 
nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifü-
gen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kosten-
vorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung 
lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, Deutsche Bank Oberhau-
sen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 

Anlage(n): Beschluss des WTTV-Vorstandes für Sport vom 

24.10.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


